
  Amtliches 

Stadtblatt  
Ribnitz-Damgarten 

 
 

Amtliche Mitteilungen und Informationen der Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

 31. Jahrgang                                            Freitag, 21. Februar 2025                                        Nummer 1 

 

Aus dem Inhalt: 

 Zeit, Ort und Tagesordnung der 5. Sitzung 

der Stadtvertretung 

 III. Änderung der 3. Neubekanntmachung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt  

Ribnitz-Damgarten („Sondergebiet Wind-

energie“, Am Freudenberger Holz) - Hinweis 

auf die Veröffentlichung des Planentwurfs 

im Internet und öffentliche Auslegung gem.  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

 Aufhebung des Vorhaben- und  

Erschließungsplanes Nr. 12 der Stadt  

Ribnitz-Damgarten, "ländliche Wohnsied-

lung Borg“ 

 Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 96 

der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbe-

bauung Weißer Weg“, OT Borg 

 Inkrafttreten der 1. Ergänzung des  

Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-

Damgarten, „Wohnbebauung östlich der 

Feldstraße“ im Verfahren nach § 13 b 

BauGB 

 
 

nächste Sprechtage der  

Rentenversicherung Nord 
 

6. März 2025 

13. März 2025 

von 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr  

im Rathaus Ribnitz, Zimmer 101 

 
Termine bitte im Vorfeld über die Rentenversicherung Nord unter der 

Telefonnummer: 0381 3390 oder per E-Mail: beratungsstelle-in-

rostock@drv-nord.de vereinbaren. 

 

Information des DRK-Blutspendedienstes 
Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten 

 

11. März 2025, 13:00 - 19:00 Uhr 

8. April 2025, 13:00 - 19:00 Uhr 

Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Str. 6 

(Mit der Bitte um vorherige Terminreservierung) 

 
Alle Gesunden im Alter ab 18 Jahren werden gebeten, sich an den  

Blutspendeaktionen zu beteiligen. Bitte Termin reservieren. Weitere  

Informationen unter der kostenlosen Hotline 0800 1194911 oder unter 

www.drk.de 

 

Öffnungszeiten der  

Kompostieranlage in Körkwitz 
 

November - März: 
 

 Di - Fr:  10:00 bis 13:00 Uhr 

  13:30 bis 16:00 Uhr 

 Sa: 09:00 bis 14:00 Uhr 

 

 

Neue Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 

seit dem 1. Januar 2025 
 

Montag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 

Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Freitag  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

 

 

http://www.drk.de/
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Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 

5. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
 

 

Am 26. Februar 2025, 18:00 Uhr, findet im Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Straße 6,  

die 5. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen.  
 

Die Sitzung kann auch im Livestream auf YouTube verfolgt werden (www.ribnitz-damgarten.de/livestream).  
 

 

Tagesordnung  
 

öffentlicher Teil: 

1|  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2|  Feststellung der Tagesordnung 

3|  Einwohnerfragestunde 

4|  Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 20.11.2024 

5|  Bestätigung des Protokolls der Stadtvertretersitzung vom 04.12.2024 mit Protokollkontrolle 

6|  Information über die aktuelle Flüchtlings-/Asylbewerbersituation im Amtsbereich Ribnitz- 

Damgarten 

7|  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten mit ihren Bestandteilen und  

Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 RDG/BV/FA-25/098 

8|  1. Änderungssatzung zur 4. Neufassung der Satzung über die Entschädigung von Funktionsinhabern 

und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/HA-24/084 

9|  Beschluss über den Entwurf und die Veröffentlichung der I. Änderung der 3. Neubekanntmachung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BA-22/519/02 

10|  Beschluss über die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 110 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„Wohnbebauung nördlich des Ahornweges“, OT Klockenhagen im Regelverfahren nach dem Bau-

gesetzbuch (BauGB) und zur Nichtanwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB 

RDG/BV/BA-25/092 

11| Informationen des Bürgermeisters 

12| Anfragen/Mitteilungen 

 

nicht öffentlicher Teil:  

13|  Veräußerung von Liegenschaften RDG/BV/BA-25/096 

14|  Stundung von öffentlich-rechtlichen Forderungen – Gewerbesteuerzahlung RDG/BV/FA-25/097 

15|  Stundung von öffentlich-rechtlichen Forderungen – Gewerbesteuerzahlung RDG/BV/FA-25/099 

16|  Informationen des Bürgermeisters 

17|  Auskünfte/Mitteilungen 

18|  Schließung der Sitzung 

 

Ribnitz-Damgarten, 21. Februar 2025 

Andreas Gohs, Stadtpräsident 
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III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt  

Ribnitz-Damgarten („Sondergebiet Windenergie“, Am Freudenberger Holz) 
hier: Veröffentlichung des Planentwurfs im Internet und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der von der Stadtvertretung in der Sitzung vom 4. Dezember 2024 gebilligte und zur Veröffentlichung im Internet bestimmte 

Entwurf der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes und der Entwurf der Begründung mit  

Umweltbericht (entsprechend § 2 a BauGB) wird in der Zeit vom 3. März 2025 bis zum 4. April 2025 im Internet veröffentlicht 

durch Einstellen der Planunterlagen im Bau- und Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene und 

auf der Internetseite von „B-Plan-Services“ unter www.b-plan-services.de/b-server/karte. 

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet erfolgt eine öffentliche Auslegung der Planunterlagen in der Stadtverwaltung 

Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Rathausfoyer bzw. Eingangshalle, zu folgenden Zeiten:  

 Montag, Dienstag, Mittwoch 7.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr 

 Donnerstag 7.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr 

 Freitag 7.00-12.00 Uhr 

 

Der Änderungsbereich befindet sich östlich der Bundesstraße B 105 und südlich der Landesstraße L 181 („Strübingsberg“) 

der Stadt Ribnitz-Damgarten. Der ca. 26,3 ha große Änderungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

- im Süden und Südosten durch Grünflächen und landwirtschaftlich genutzte Flächen entlang des Waldrandes des  

„Freudenberger Holz“, 

- im Nordosten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen westlich der Landesstraße L 181 „Strübingsberg“, 

- im Norden und Nordwesten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich der Kleingartenanlage „Am Wiesengrund“ 

und der Bundesstraße B 105 und 

- im Westen und Südwesten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen östlich der Bundesstraße B 105. 

 

Zu der III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten liegen folgende 

Arten umweltbezogener Informationen vor: 

 

Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB als Teil der Planbegründung mit 

- einer Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Planung 

- einer Darstellung der Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 

- einer Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes bezogen auf die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft und Landschaftsbild, Natura 2000-Gebiete, Mensch und seine Gesund-

heit, Bevölkerung, Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

- Aussagen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der Planung 

- Aussagen zu Wechselwirkungen, zu Emissionen, Abfällen, Abwässern und Energie 

- Aussagen zu geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen und zur Eingriffsregelung (Abschichtung auf die  

Bebauungsplanebene), zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, zur verwendeten Methodik und zur Überwachung der 

erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 

 

Umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange aus der frühzeitigen  

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

- Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Billenhagen, 25.06.2024, zur Überplanung von Waldflächen 

und zur Berücksichtigung des Waldabstandes 

- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, 05.07.2024, zum anlagenbezogenen Immissionsschutz 

- Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“, 28.06.2024, zum Vorkommen von Gräben und Drainage- 

leitungen 

- Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern, 05.11.2024, zur Lage im Tourismusentwicklungsraum und 

in den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft und Trinkwasser, zur Umwandlung wertgebender Landwirtschaftsflächen und 

zur Zielabweichung 

- Landkreis Vorpommern-Rügen, 16.07.2024, zum Schutzgut Wasser, zu europäischen Schutzgebieten, zu gesetzlich  

geschützten Biotopen, zum besonderen Artenschutz und zum Vorkommen von Denkmalen 
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Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu dem Planentwurf und dem Entwurf der Begründung 

mit Umweltbericht abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB elektronisch übermittelt werden, 

können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 

der Beschlussfassung über die III. Änderung der 3. Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz- 

Damgarten unberücksichtigt bleiben. 

 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-

gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 

nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des Datenschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern.  

Sofern Stellungnahmen ohne Absenderangaben abgegeben werden, kann keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung 

erfolgen.  

 

Ribnitz-Damgarten, 21. Februar 2025 

Thomas Huth, Bürgermeister 
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Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 12 der  

Stadt Ribnitz-Damgarten, „ländliche Wohnsiedlung Borg“ 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten hat am 26. Oktober 2022 in öffentlicher Sitzung den Beschluss der Satzung 

über die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 12 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Ländliche Wohnsiedlung 

Borg“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB gefasst. 

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 12 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„ländliche Wohnsiedlung Borg“ wird wie folgt begrenzt: 

• im Westen durch die Straße „Weißer Weg“ und das Wohngrundstück „Weißer Weg 9“ 

• im Süden und Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

• im Norden durch Grünflächen 

Der Beschluss der Satzung über die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 12 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 

„ländliche Wohnsiedlung Borg“ wird hiermit bekannt gemacht. Die Satzung über die Aufhebung des Vorhaben- und  

Erschließungsplanes Nr. 12 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „ländliche Wohnsiedlung Borg“ tritt mit Ablauf des 21. Februar 

2025 in Kraft (§ 1 Abs. 8 i. V. m. § 10 Abs. 3 BauGB).  

Jedermann kann die Aufhebungssatzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 12 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„ländliche Wohnsiedlung Borg“ ab diesem Tag in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Zimmer 207 während 

der Dienststunden Mo., Di.: 9.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr, Do.: 9.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr und Fr.: 9.00-12.00 Uhr 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB wird die Aufhebungssatzung zeitnah über ein zentrales Internetportal des Landes zur Einsicht  

bereitgestellt (https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene). 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist 

gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.  

Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  

Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der  

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Stadt Ribnitz-Damgarten unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht  

worden sind. Dieses gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. (§ 215 Abs. 1 BauGB).  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 

von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Ribnitz-Damgarten, 21. Februar 2025 

Thomas Huth, Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufhebungsverfahren über den Vor-
haben- und Erschließungsplan Nr. 12, 
„Ländliche Wohnsiedlung Borg“, im 
Verfahren nach § 13 BauGB 
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Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten,  

„Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten hat am 4. Dezember 2024 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan  

Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 

dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg 

wird wie folgt begrenzt: 

 

• im Westen durch die Straße „Weißer Weg“ und das Wohngrundstück „Weißer Weg 9“ 

• im Süden und Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

• im Norden durch Grünflächen 

 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg wird 

hiermit bekannt gemacht. Der Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg 

tritt mit Ablauf des 21. Februar 2025 in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).  

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 96 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Weißer Weg“, OT Borg  

einschließlich der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB ab diesem Tag in der Stadtverwaltung Ribnitz-

Damgarten, Am Markt 1, Zimmer 207 während der Dienststunden Mo., Di.: 9.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr, Do.: 9.00-12.00 

und 13.00-18.00 Uhr und Fr.: 9.00-12.00 Uhr einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB wird dieser Bebauungsplan mit Begründung zeitnah über ein zentrales Internetportal des Landes 

zur Einsicht bereitgestellt (https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene). 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist 

gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. Unbeachtlich werden eine 

nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

ganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Ribnitz-Damgarten 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dieses gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 

zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Ribnitz-Damgarten, 21. Februar 2025 

Thomas Huth, Bürgermeister 
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Inkrafttreten der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der  

Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“  

im Verfahren nach § 13 b BauGB 
 
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten hat am 4. Dezember 2024 in öffentlicher Sitzung die I. Ergänzung des Bebauungs-

planes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB, 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen.  

 

Der Geltungsbereich der I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich 

der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB wird wie folgt begrenzt: 

 

• im Norden durch die „Richtenberger Straße“ 

• im Osten und Süden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

• im Westen durch den Geltungsbereich des in Kraft getretenen Bebauungsplanes Nr. 101 „Wohnbebauung östlich der 

Feldstraße“ 

 

Die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, wurde 

im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB aufgestellt. Von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB wurde abgesehen. 

Der Beschluss der I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der 

Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB wird hiermit bekannt gemacht. Die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 

der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB tritt mit Ablauf des 

21. Februar 2025 in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).  

Jedermann kann die I. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 101 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung östlich der 

Feldstraße“, im Verfahren nach § 13 b BauGB mit der Begründung ab diesem Tag in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, 

Am Markt 1, Zimmer 207 während der Dienststunden Mo. ,Di.: 9.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr, Do.: 9.00-12.00 und 13.00-

18.00 Uhr und Fr.: 9.00-12.00 Uhr einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB wird dieser Bebauungsplan mit Begründung zeitnah über ein zentrales Internetportal des Landes 

zur Einsicht bereitgestellt (https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene). 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, kann dies nach § 5 Abs. 5 der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist 

gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. Unbeachtlich werden eine 

nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

ganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Ribnitz-Damgarten 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dieses gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 

zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

Ribnitz-Damgarten, 21. Februar 2025 

Thomas Huth, Bürgermeister 
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